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 Veröffentlicht am 12.07.2000

Norm

ArbVG §164 Abs3

KollVG allg

TO für das Zahntechnikerhandwerk §10

Rechtssatz

Das an die Stelle des KollVG tretende ArbVG normiert in § 164 Abs 3 eine Perpetuierung der Rechtswirksamkeit der

nach § 45 KollVG noch in Kraft stehenden Tarifordnungen. Eine derart weiter geltende Tarifordnung kann durch einen

Kollektivvertrag ersetzt werden könne. Daraus ist zu folgern, dass auf die in solchen Tarifordnungen enthaltenen

Verfallsbestimmungen kann die Rechtsprechung zu kollektivvertraglichen Verfallsklauseln herangezogen werden (§ 48

ASGG) (Hier: 2-monatige Verfallsfrist des § 10 I. der TO zur Geltendmachung von Überstundenzuschlägen nicht

sittenwidrig).
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